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Von LiLLy Von ConsbruCh

Lüneburg. Die Legalisierung von 
Cannabis ist eines der größten 
Projekte der aktuellen Regie-
rung. Die Ampelkoalition will 
den Konsum durch das neue Ge-
setz sicherer machen, „ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit 
Cannabis“ soll dadurch erleich-
tert werden, heißt es in dem Ge-
setzesentwurf. Denn aktuelle 
Entwicklungen zeigten, „dass der 
Konsum von Cannabis trotz der 

bestehenden Verbotsregelungen, 
insbesondere auch unter jungen 
Menschen, ansteigt“. Wenn die 
Droge allerdings vom Schwarz-
markt bezogen werde, steige das 
Risiko gesundheitlicher Schä-
den, etwa durch Verunreinigung.

Der Entwurf wurde am 16. Au-
gust vom Bundeskabinett bereits 
beschlossen und wird im Herbst 
sowohl im Deutschen Bundestag 
als auch im Bundesrat beraten. 
Bringt der Bundestag das Gesetz 
auf den Weg, könnte es schon 
Anfang 2024 legal sein, in 
Deutschland Gras zu rauchen. 
Und doch bedeutet das nicht, 
dass dann überall in Lüneburg 
öffentlich gekifft werden darf.

Denn zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen sieht die 
Regierung einige Verbotszonen 
vor. So darf unter anderem nicht 
in unmittelbarer Nähe von Per-
sonen unter 18 Jahren Gras ge-

raucht werden. Außerdem darf 
in einem Umkreis von 200 Me-
tern von Schulen, Kitas, Spiel-
plätzen und öffentlichen Sport-
stätten nicht gekifft werden. In 
Fußgängerzonen darf zwischen 
7 und 20 Uhr kein Cannabis kon-
sumiert werden.

Fast die gesamte Innenstadt 
ist eine Verbotszone

Und damit ist eigentlich die gan-
ze Lüneburger Innenstadt eine 
Verbotszone, wie die sogenann-
te „Bubatzkarte“ zeigt. Dabei 
handelt es sich um eine informel-
le, keine offizielle Karte. Wer da-
hintersteckt, ist nicht bekannt, 
sie wurde anonym auf einem Ko-
blenzer Blog gepostet und kur-
siert seitdem im Internet. Dar-
auf eingezeichnet ist jeweils ein 
roter Radius von 200 Metern 
rund um die betroffenen Einrich-
tungen.

Demnach ist der Platz Am 
Sande Tabu, ebenso wie die ge-
samte Altstadt und der Liebes-
grund. Auch am Kreidebergsee 
können sich Kiffer nicht zusam-
mensetzen, der Kurpark fällt 
ebenfalls größtenteils weg.

Ähnlich sieht es fast im ge-
samten Stadtteil Kaltenmoor 
aus, auch an der Uni, im Mittel-
feld und Oedeme gibt es zahlrei-
che Flächen, in denen voraus-
sichtlich trotz Legalisierung 
nicht gekifft werden darf.

Was bleibt, sind kleine Lü-
cken zwischen den Verbotszo-
nen, etwa am Stint, am Bahnhof 
oder am Marktplatz. Auch der 
Stadtteil Wilschenbruch scheint 
nicht in eine Verbotszone zu fal-
len.

Vollständig ist diese Karte 
mithin nicht. Denn neben den 
genannten Verbotszonen kom-
men weitere dazu: Auch in einem 

Radius von 200 Metern um so-
genannte Anbauvereinigungen 
darf kein Gras konsumiert wer-
den. Darunter versteht man „ein-
getragene, nicht wirtschaftliche 
Vereine oder eingetragene Ge-
nossenschaften, deren Zweck der 
gemeinschaftliche Eigenanbau 
und die Weitergabe von Canna-
bis (...) zum Eigenkonsum ist“. 
Oder anders ausgedrückt: Orte, 
an denen Cannabis angebaut 
oder verkauft wird. Zudem feh-
len auf der Karte Kindertages-
stätten in privater Trägerschaft.

Mehraufwand für 
Ordnungsamt und Polizei

Fraglich ist momentan auch,  
wie die Einhaltung dieser Ver-
botszonen kontrolliert werden 
soll – schließlich würde das ei-
nen erheblichen Mehraufwand 
für Ordnungsamt und Polizei be-
deuten.

Die sogenannte 
„Bubatzkarte“ zeigt, 

wo in Lüneburg 
womöglich künftig 

Cannabis konsumiert 
werden darf

Ein Joint am Stint
Wo darf in Lüneburg gekifft werden, wenn Cannabis legalisiert wurde? Das zeigt eine inoffizielle Karte. Screenhot: lz

Kreis hält an Planungen für Elbbrücke fest

Lüneburg. Für die geplante Elb-
brücke bei Darchau arbeitet der 
Landkreis Lüneburg weiterhin 
auf einen Planfeststellungsbe-
schluss und damit auf die Bau-
genehmigung hin. Diesen Weg 
bestätigte der Kreisausschuss 
jetzt per Beschluss in seiner ers-
ten Sitzung nach der Sommer-
pause, wie der Landkreis in einer 
Pressemitteilung jetzt betont.

Demnach erstellt der Betrieb 
Straßenbau und -unterhaltung 
(SBU) des Landkreises aktuell 
die erforderlichen Unterlagen, 
um die Einleitung des Planfest-
stellungsverfahrens beantragen 
zu können. Damit setzt der Be-
trieb den eindeutigen Auftrag 
des Kreistags von 2018 um. Ak-
tuell steht das Ziel, eine feste 
Elbbrücke zu bauen, im gültigen 
Landes-Raumordnungspro-
gramm für Niedersachsen – mit 
dieser Vorgabe arbeitet der 
Landkreis Lüneburg weiter.

„Wir haben die sehr umfang-
reichen Planungsunterlagen 

weitgehend zusammengestellt 
und beabsichtigen, in den nächs-
ten Monaten den Planfeststel-
lungsantrag zu stellen“, wird 
Jens-Michael Seegers, Leiter des 
SBU, zitiert.

Zwar hatte die Landesregie-
rung angekündigt, das Ziel einer 
festen Elbquerung aus dem Lan-
des-Raumordnungsprogramm 
nehmen zu wollen. Bevor diese 
Änderung in Kraft tritt, muss sie 
jedoch ein umfangreiches Betei-
ligungsverfahren durchlaufen, 
bei dem auch der Landkreis Lü-
neburg angehört wird.

Ob und wie die Absichten des 
Landes sich aktuell rechtlich 
auswirken, hat der Landkreis Lü-
neburg von einem Rechtsanwalt 
prüfen lassen. Die Antwort: Die 
Ankündigung der Landesregie-
rung entfalte zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine Rechtswir-
kung. Im Gegenteil: Der Land-
kreis habe das aktuelle Ziel – also 
eine feste Elbquerung – zu be-
achten.

„Das Gutachten bestätigt un-
sere Rechtsauffassung“, sagt 
Landrat Jens Böther. „Wir füh-
ren den Auftrag des Kreistages 
für die Elbbrücke bei Darchau 
daher weiter mit voller Kraft aus 
– im Sinne der Menschen bei uns 
an der Elbe.“ Die Planung für das 

Projekt liegt in kommunaler 
Hand, so hat es das Land stets 
betont. „Und genau so planen 
wir. Die Kreisstraßen in Darchau 
und Neu Darchau sollen mit der 
Brücke verbunden werden“, 
führt der Landrat aus. 

Wirtschaftsvertreter  
für den Bau der Brücke

Auch die Vertreter der regiona-
len Wirtschaft bekräftigen die 
Bedeutung einer Brücke. „Die 
von der Landesregierung in ih-
rem Koalitionsvertrag ange-
strebten gleichwertigen Lebens-
verhältnisse und guten Mobili-
tätsangebote werden wir in un-
serer Region nur durch eine 
bessere und zukunftsfähige Ver-

kehrsinfrastruktur erreichen. 
Dazu gehört auch die seit Jahr-
zehnten von verschiedenen Lan-
desregierungen in Aussicht ge-
stellte Elbbrücke in Neu Dar-
chau“, kritisieren Michael Zei-
nert, Hauptgeschäftsführer der 
Industrie- und Handelskammer 
Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW), 
und Matthias Steffen, stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade, ge-
meinsam die vorgesehene Ände-
rung des Landes-Raumord-
nungsprogramms durch die Nie-
dersächsische Landesregierung. 
„Unsere Unternehmen haben im-
mer wieder die Bedeutung einer 
verlässlichen Verkehrsverbin-

dung durch eine feste Elbque-
rung für ihren Geschäftserfolg 
betont. Die Brücke wäre ein 
überaus wichtiges Wirtschafts-
förderungsprojekt für unsere Re-
gion.“

Die beiden Kammern haben 
sich deshalb bereits mit einem 
gemeinsamen Schreiben an den 
Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Stephan Weil und an 
die Landesministerinnen Wieb-
ke Osigus und Miriam Staudte 
sowie an Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister Olaf Lies gewandt 
und sich gegen eine Streichung 
der Elbbrücke aus dem Landes-
Raumordnungsprogramm aus-
gesprochen. Aus Sicht der Wirt-
schaft wäre der Bau der Brücke 
mehr als nur ein symbolischer 
„Brückenschlag“ zwischen Ost 
und West. Die Brücke wäre ein 
bislang nicht realisiertes Projekt 
der Wiedervereinigung. Sie wür-
de die bis heute unter einem In-
frastrukturdefizit leidende Regi-
on Nordostniedersachsen und 
damit die hier bereits tätigen 
und in Zukunft anzusiedelnden 
Unternehmen unterstützen. lz

 ▶ Mehr zum aktuellen Stand der 
Planungen für die Elbbrücke un-
ter www.landkreis-lueneburg.de/
elbbruecke.

Die feste 
Elbüberquerung  
bei Darchau soll 

weitergeplant werden 

Die Meinungen zum Bau der Elbbrücke zwischen Darchau und Neu 
Darchau gehen weiterhin weit auseinander.  Foto: dam

Falsch

Der Mensch ist ein Ge-
wohnheitstier, heißt 
es. Ich kenne das Tier 
zwar nicht, weiß aber, 

was damit gemeint ist. Und vor 
allem, wer. Neulich bin ich nach 
der Arbeit vom LZ-Hof gefahren. 
Und sah sie. Alle, wirklich alle 
Autos waren entgegen der Ein-
bahnstraßenregelung in der 
Haagestraße eingeparkt. Ty-
pisch, dachte ich, keiner schnallt 
das. Dabei ist das doch schon 
zwei Wochen so. Und überhaupt: 
Wozu, verdammte Hacke, gibt es 
denn Verkehrsschilder?  Gut, Ge-
wohnheiten sind überlebensnot-
wendig. Ohne sie wäre unser 
Denkapparat mit der Komplexi-
tät unserer Welt überfordert. 
Aber gleich so viele Autofahrer, 
die ihre Gewohnheiten pflegen? 
Als ich von der Haagestraße in 
die Rote Straße einbog, fiel mir 
etwas ein. Und ein zartes Gefühl 
von Peinlichkeit kribbelte im Ge-
sicht. Denn ich war der Depp, der 
Kutscher, der den Weg kennt. Im 
Schlaf. Ich habe die Neuregelung 
verpennt. Sorry. Aber echtes 
Schuldbewusstsein wollte sich 
bei mir nicht einstellen. Schließ-
lich fahre ich die Strecke seit 
mehr als 30 Jahren. Wie können 
die das einfach so ändern, ohne 
mich zu fragen, fragt weko

AM HAkEn

Lehrgang  
zum Thema 

Asbest

Lüneburg. Bei Abriss-, Sanie-
rungs- und Instandhaltungsar-
beiten stoßen Handwerker im-
mer wieder auf asbesthaltige 
Produkte, die in der Vergangen-
heit verwendet wurden, und 
kommen mit diesen in Berüh-
rung. Der Erwerb der Sachkunde 
in einem behördlich anerkann-
ten Lehrgang ist nach der Ge-
fahrstoffverordnung für alle Per-
sonen Pflicht, die Umgang mit 
Asbestprodukten haben oder die 
Aufsicht über Arbeiten mit As-
best führen. Das Technologie-
zentrum der Handwerkskammer 
in Lüneburg bietet in diesem Zu-
sammenhang am 7. und 8. No-
vember einen 18-stündigen Lehr-
gang zur Erlangung des Sach-
kundenachweises an. Der Sach-
kundenachweis hat eine 
Gültigkeitsdauer von sechs Jah-
ren. lz

 ▶ Infos und Anmeldung unter 
(04131)  712367 oder stehr@hwk-
bls.de. 
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